
 

  Gemeinde  Zwiefalten 

H Ö H E N F R E I B A D 

 

(Eintrittspreise ab 01.05.2025, lt. Beschluss des Gemeinderates vom 29.04.2025) 

Bezeichnung 
 

Personenkreis Euro 

 

Tageskarte 
für einmaligen Eintritt 
einschl. Wechselkabine 
 

 
Erwachsene  
__________________________________________ 
 
Ermäßigte 
-  Jugendliche und Kinder (3 – 17 Jahre) 
-  Schwerbehinderte ab 50 % Behinderung 
-  Personen, die ein freiwilliges, soziales 
   Jahr, freiwilligen Wehrdienst oder den 
   Bundesfreiwilligendienst ableisten 
   (mit Ausweis) 
-  Schüler und Studenten mit Ausweis und 
   Gültigkeit für die Badesaison  
__________________________________________ 
 
Höchstbetrag für eine Familie mit Kindern  
unter 18 Jahren  

 
4,50 

 
 
 
 
 

3,50 
 
 
 
 
 
 
 

17,00 
                

 

Zehnerkarte 
übertragbar auf andere 
Personen und ins 
Folgejahr 

 
Erwachsene  
__________________________________________ 
 
Ermäßigte  

 
40,50 

 
 

31,50 

 

Jahreskarte 
(nicht übertragbar auf 
andere Personen 
s. Ziff. 4 der Einzel- 
bestimmungen) 

 
Erwachsene  
__________________________________________ 
 
Ermäßigte 
 

 
Familienkarte 
nur über die Gemeinde zu erwerben 

 
70,00 

 
 

50,00 
 
 

150,00 
 

 

Feierabend-Karten 
ab 17.00 Uhr  

 
Erwachsene  
 

 
Ermäßigte 
 

 
3,50 

 
 

2,50 

 

Das Freibad bleibt bei Regenwetter und Temperaturen unter 15° geschlossen! 

 



 

Dazu gelten folgende Einzelbestimmungen: 

 

1. Kinder unter 3 Jahren erhalten freien Eintritt. 

 

2. Geschlossene Klassen der Zwiefalter Schulen erhalten freien Eintritt in  

Begleitung einer Lehrkraft. 

 

3. Für Besichtigungen des Bades müssen Tageskarten gelöst werden. 

 

4. Bei den Jahreskarten zählen als zu einer Familie gehörig, beide Elternteile     

sowie Kinder unter 18 Jahren. Volljährige Kinder haben eine eigene  

Jahreskarte zu lösen.  

Jahreskarten sind nicht auf andere Personen übertragbar. 

 

5. Tageskarten und Zehnerkarten werden nur von der Badekasse ausgegeben. 

Jahreskarten stellt die Badekasse ebenfalls aus, sofern keine Ermäßigung    

(vorstehend Ziff. 4) in Anspruch genommen wird, In diesem Fall sind 

Jahreskarten bei der Gemeindekasse zu lösen. 

                


